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Herr
Raffaello Schmid
Lautengartenstrasse 141
CH-4052 Basel

System -
Umgebung

AS003

Wallisellen, 12.03.2024

Zuzahlung für Fondsgebundene Lebensversicherung mit periodischen Prämien
Gebundene Vorsorge
Police Nr. V95.0.129.642

Sehr geehrter Herr Schmid

Mit Ihrer bestehenden Lebensversicherung bei der Allianz sparen Sie in der Säule 3a ein
Vorsorgekapital an und zahlen jedes Jahr eine fixe Prämie ein.

Eine ideale Ergänzung zu Ihrer bestehenden Lebensversicherung ist die Zuzahlung. Durch
eine Zuzahlung erhöhen sich das Kapital im Erlebensfall sowie die Leistungen im Todesfall
(vgl. Beispiele auf der Folgeseite). Zur Berechnung der Erhöhung werden andere
Tarifgrundlagen als für die bestehende Lebensversicherung verwendet.

Mit einer Zuzahlung und der Prämienzahlung für Ihre Lebensversicherung sparen Sie Steuern.
Aktuell können Sie jährlich für alle gebundenen Vorsorgekonten und -policen der Säule 3a
insgesamt nachstehenden gesetzlichen Maximalbetrag vom steuerbaren Einkommen
abziehen:

_ CHF 7056.00 (falls Sie einer Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule angehören)
_ bis zu 20% des Erwerbseinkommens, höchstens CHF 35280.00 (falls Sie keiner

Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule angehören)

Der Maximalbetrag der Zuzahlung beläuft sich im Jahr 2024 auf CHF 4056.00 (falls Sie neben
dieser Police keine anderen gebundenen Vorsorgekonten und -policen der Säule 3a besitzen).
Allfällige zusätzliche Beiträge an die Säule 3a reduzieren diesen Maximalbetrag im
entsprechenden Umfang. In diesem Rahmen bestimmen Sie selbst, wie viel Sie zu welchem
Zeitpunkt einbezahlen möchten. Sie können mehrere Zuzahlungen pro Jahr leisten. Der
Mindestbetrag pro Zuzahlung beträgt CHF 500.00.

Wir bitten Sie, für Ihre Überweisung den angefügten Einzahlungsschein zu benutzen.



Die für Ihre Zuzahlung massgebenden Versicherungsbedingungen [Ergänzende Bedingungen
für Einmalzahlungen in den gebundenen Vorsorge (Säule 3a)] liegen bei. Mit der Überweisung
bestätigen Sie, die Versicherungsbedingungen zu kennen.

Allfällige Zuzahlungen müssen spätestens bis zehn Tage vor Wirkungsdatum des Rückkaufs
der Versicherung bei uns eingehen. Zuzahlungen im Kalenderjahr des Ablaufs der
Versicherung sind nicht möglich.

Haben Sie Fragen zu diesem Schreiben oder wünschen Sie Informationen über unsere
Versicherungsprodukte? Unsere Berater/innen sind für Sie da.

Freundliche Grüsse
Ihre Allianz



Allianz Suisse

Lebensversicherungs-Gesellschaft AG

Generalagentur Patrick Razaq
Schneckelerstrasse 4b
4414 Füllinsdorf
Telefon 058 357 03 03
Fax 058 357 03 04

contact@allianz.ch
www.allianz.ch

Allianz Suisse Versicherungen
Allianz Suisse Leben
Allianz Suisse Immobilien AG

CAP Rechtsschutz

Zuzahlung für Fondsgebundene Lebensversicherung mit periodischen Prämien
Gebundene Vorsorge
Police Nr. V95.0.129.642

Versicherungsnehmer Herr Raffaello Schmid
Lautengartenstrasse 141 , CH-4052 Basel

Versicherte Person(en) Raffaello Schmid

 Entwicklung der Werte für Angestellter:

Die nachstehenden Beispiele zeigen auf, um wie viel das garantierte Kapital im Todesfall bei
ausgewählten Zuzahlungsbeträgen in Abhängigkeit von den folgenden Eigenschaften des
Vertrages erhöht wird.

Angenommenes Datum der Zuzahlung 01.04.2024
Leistungen im Erlebensfall per Vertragsablauf

Eigenschaften des Vertrages

Technischer Zinssatz 0.00%

Restlaufzeit des Vertrages (Jahre) 29

Aktueller Überschussverwendung Investition in Fonds

Gewünschter Zuzahlungsbetrag CHF 1000.00

Aus den Zuzahlungsbeträgen resultieren nachstehende Leistungen.

Zuzahlung (CHF) Garantierte Todesfallleistung aus
der Zuzahlung (CHF)1

Erlebensfallleistung aus
der Zuzahlung

500.00 636.00 der Rücknahmewert des
1000.00 1272.00 Fondsguthabens bei
1500.00 1908.00 Versicherungsablauf
2000.00 2543.00
2500.00 3179.00
3000.00 3815.00
3500.00 4451.00
4000.00 5087.00
4056.00 5158.00

1 Die während der Restlaufzeit anfallenden Abschluss- und Verwaltungskosten sind mitberücksichtigt.
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Herr
Raffaello Schmid
Lautengartenstrasse 141
4052 Basel

Police Nr. V95.0.129.642

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an

CH19 3000 5240 FP70 1033 1
Allianz Suisse Lebensversicherungs-
Gesellschaft AG
8010 Zürich

Referenz

23 18660 11302 00009 50129 64270

Zahlbar durch

Raffaello Schmid
Lautengartenstrasse 141
4052 Basel

 

Zahlteil Konto / Zahlbar an

CH19 3000 5240 FP70 1033 1
Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft AG
8010 Zürich

Referenz

23 18660 11302 00009 50129 64270

Zusätzliche Informationen

V950129642

Zahlbar durch

Raffaello Schmid
Lautengartenstrasse 141
4052 Basel

Währung Betrag Währung Betrag

CHF CHF

Vor der Einzahlung abzutrennen

Annahmestelle
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Ausgabe 09.2021

Ergänzende Bedingungen (EB) zur Überschussbeteiligung

Die vorliegenden Bestimmungen ergänzen die Allgemeinen Bedingungen (AB)

Inhaltsverzeichnis

1 Änderungsvorbehalt

2 Allgemeines zur Überschussbeteiligung

3 Bereitstellung der Überschussbeteiligung

4 Zuteilung der Überschüsse

5 Überschussentstehung

6 Überschussverwendung

7 Schlussüberschuss

8 Produktkategorien (Übersicht)

Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesen Bedingungen beziehen sich in gleicher Weise auf Frauen und Männer.

1. Änderungsvorbehalt

Diese Bedingungen und das Überschusssystem können von Allianz Suis-
se auch während der Laufzeit der Versicherungsverträge geändert wer-
den.

Änderungen des Überschusssystems müssen der Aufsichtsbehörde vor-
gängig mitgeteilt werden und sie dürfen sich nicht zu Ungunsten des
betreffenden Versichertenkollektivs auswirken.

Werden die Bedingungen geändert, werden die Versicherungsnehmer mit
laufenden Verträgen darüber informiert.

2. Allgemeines zur Überschussbeteiligung

Lebensversicherungsverträge erstrecken sich über einen langen Zeitraum
und die Prämien sind meist über die ganze Vertragsdauer garantiert.

Eine vorsichtige Kalkulation der Tarifprämien ist daher unerlässlich, um
die vertraglich garantierten Leistungen in jedem Fall und zu jeder Zeit
erfüllen zu können. Diese auf Sicherheit ausgelegte Berechnung der
Prämien kann dazu führen, dass während der Vertragsdauer ein Über-
schuss entsteht. Der Anteil des Überschusses, den die Versicherungsneh-
mer erhalten, wird Überschussbeteiligung genannt.

3. Bereitstellung der Überschussbeteiligung

Allianz Suisse legt jedes Jahr aufgrund des Geschäftsergebnisses den
Anteil am Ergebnis fest, der dem Überschussfonds zugewiesen wird.

Der Überschussfonds ist eine Bilanzposition zur Bereitstellung der Über-
schussbeteiligung für das Versichertenkollektiv mit überschussberech-
tigten Versicherungsverträgen. Neben den Zuteilungen an das Versicher-
tenkollektiv dürfen dem Überschussfonds nur diejenigen Fehlbeträge ent-
nommen werden, die entstehen, wenn die jährlichen Erträge von Allianz
Suisse für die geschäftsplanmässige Bestellung der erforderlichen Rück-
stellungen nicht ausreichen.

4. Zuteilung der Überschüsse

Allianz Suisse legt jedes Jahr die Höhe der jährlichen Entnahmen aus
dem Überschussfonds fest. Jährlich werden dem Überschussfonds min-
destens 20% der darin angesammelten Überschüsse entnommen und den
überschussberechtigten Verträgen zugeteilt.

Die Zuteilung an die überschussberechtigten Verträge erfolgt gemäss den
von Allianz Suisse definierten Überschussplänen. In diesen werden für die
jeweiligen Versicherungskategorien (Kapital-, Risiko- und Rentenversiche-
rungen, fonds- und weitere anteilgebundene Lebensversicherungen, Versi-
cherungen mit Produktspezifischem Mechanismus) Gruppen von Versiche-
rungsverträgen gegeneinander abgegrenzt. Dies erfolgt aufgrund verschie-
dener Kriterien, wie Versicherungsprodukt, Vertragsbeginn, Vertragslauf-
zeit und -dauer, Höhe der versicherten Leistung, Form der Prämienzah-
lung und Vertragswährung. Für alle Versicherungsverträge innerhalb eines
so bestimmten Teilbestandes gelten einheitliche Bedingungen zur Über-
schussbeteiligung.

Die in den Regeln enthaltenen konkreten Überschusssätze sind in der
Höhe variabel und werden von Allianz Suisse mindestens einmal pro Jahr
festgelegt.

Die Überschüsse können dabei erhöht oder reduziert werden oder sogar
gänzlich wegfallen.

Die Überschusszuteilungen erfolgen grundsätzlich ab dem ersten Versi-
cherungsjahr und verteilen sich über die gesamte Vertragslaufzeit.

5. Überschussentstehung

Die Überschüsse können sich aus den Komponenten Zins-, Risiko- und
Kostenüberschuss zusammensetzen.
_

Liegen die effektiv erwirtschafteten Kapitalerträge höher als der tech-
nische Zins, entsteht ein Zinsüberschuss

_
Weisen die Schadenfälle ein positives technisches Ergebnis ge-
genüber den Annahmen in den biometrischen Rechnungsgrundlagen
aus, entsteht ein Risikoüberschuss

_
Fallen tiefere Kosten an als diejenigen, die in den Prämien enthalten
sind, entsteht ein Kostenüberschuss.

6. Überschussverwendung

Die Überschusspläne sehen je nach Versicherungsart und Versicher-
tenkollektiv unterschiedliche Arten der Verwendung der den Versiche-
rungsverträgen zugeteilten Überschüsse vor.
_

Verzinsliche Ansammlung:

Die zugeteilten Überschüsse werden auf einem Überschusskonto an-
gesammelt und bei Vertragsauflösung ausgerichtet. Die Zinskonditio-
nen für das Überschusskonto werden von Allianz Suisse festgelegt
und können jederzeit erhöht oder reduziert werden.

_
Investition in Fondsanteile:

Allfällige Überschusszuteilungen werden in zusätzliche Fondsanteile
investiert.

_
Investition in das renditeorientierte Investment:

Allfällige Überschusszuteilungen werden in das renditeorientierte In-
vestment investiert.

_
Investition in Anlagebaustein:

Allfällige Überschusszuteilungen werden im vorgegebenen Anlage-
baustein angelegt.

_
Investition in das Sparguthaben:

Allfällige Überschusszuteilungen werden dem Sparguthaben gut-
geschrieben.

_
Prämienreduktion:

Der für das laufende Versicherungsjahr zugewiesene Überschuss wird
mit der fälligen Prämie verrechnet. Dadurch reduzieren sich die Prämi-
en für den Versicherungsnehmer.

_
Leistungserhöhung:

Während der Aufschubsdauer zugeteilte Überschussanteile werden
per Rentenbeginn zur Finanzierung einer Bonusrente verwendet, je-
doch ohne Erhöhung des Rückgewährskapitals. Die Höhe der Bo-
nusrente wird bei Rentenbeginn festgelegt und verändert sich während
der Rentenbezugsphase nicht mehr. Ausnahme bildet die Privatrente
auf zwei Leben, bei der die Bonusrente im Todesfall einer versicher-
ten Person einmalig neu berechnet wird.

Allfällige Überschussanteile während der Rentenbezugsphase werden
zur Finanzierung einer variablen Überschussrente verwendet.
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Nachschüssig, d.h. jeweils am Ende eines Versicherungsjahres, erfolgt
die Überschusszuteilung bei «verzinslicher Ansammlung» sowie bei «Leis-
tungserhöhung», wenn nachschüssig zahlbare Versicherungsleistungen
vorgesehen sind. Vorschüssig mit jeder Prämien- und Rentenfälligkeit
erfolgt die Zuteilung bei allen anderen genannten Überschussverwendun-
gen, namentlich auch bei «Leistungserhöhung», wenn vorschüssig zahlba-
re Versicherungsleistungen vorhanden sind.

Die Überschussverwendung bei Zusatzversicherungen orientiert sich
grundsätzlich an der Überschussverwendung der Hauptversicherung.

Allianz Suisse gibt den Versicherungsnehmern jährlich eine Abrechnung
zur Überschusszuteilung ab.

7. Schlussüberschuss

Bei Lebensversicherungen, die einen Schlussüberschussanteil vorsehen,
wird dafür eine gesonderte, vertragsindividuelle Rückstellung gebildet und
jährlich alimentiert.

Wird eine kapitalbildende Versicherung mit Schlussüberschussanteil ab
der Hälfte der vereinbarten Vertragsdauer zurückgekauft oder umgewan-
delt, besteht im Zeitpunkt des Rückkaufs oder der Umwandlung ein An-
spruch auf einen angemessenen Anteil der vertragsindividuellen Rückstel-
lung. Der entsprechende Anteil wird im Rahmen der jährlichen Über-
schussmitteilung kommuniziert. Dieser Anteil beläuft sich ab der Hälfte der
vereinbarten Vertragsdauer auf mindestens 50% und er steigt bei Rück-
kauf oder Umwandlung gegen Ende der vereinbarten Vertragsdauer hin
auf 100% an.

Überwiegt gemäss Überschusssystem einer Versicherungskategorie oder
eines Teilbestandes davon der Schlussüberschussanteil die übrigen plan-
mässig vorgesehenen Überschusskomponenten, wird der Anteil in Abhän-
gigkeit der Restlaufzeit des Versicherungsvertrages höchstens um 40%
reduziert.

8. Produktkategorien (Übersicht)

Die folgende Tabelle zeigt, welche Verwendung bei den aus einer oder mehreren Komponenten entstehenden Überschüssen gemäss den Beschreibungen
unter Ziffern 5 und 6 in den einzelnen Lebensversicherungsprodukten möglich ist.

Überschussverwendung Produkt (Hauptversicherung) Überschusskomponenten

Zins- Risiko- Kosten-
überschuss überschuss überschuss

Verzinsliche Ansammlung Gemischte Lebensversicherung X X X

Sparzielversicherung X X X

Lebensversicherung Balance Invest mit Einmalprämie
(mit Garantieerhöhungsmechanismus)

X X X

Aufgeschobene Privatrenten (bei Vertragsauflösung
während der Aufschubsdauer)

X X X

Kindervorsorge mit Sparzielversicherung X X X

Lebensversicherung Comfort Saving X X X

Lebensversicherung Comfort Saving plus X X X

Investition in Fondsanteile Fondsgebundene Lebensversicherung X X

Fondsgebundene Kapitalisierungsversicherung X X

Fondsgebundene Kinderversicherung X X

Investition in das renditeorientierte Anteilgebundene Lebensversicherung G-plus X X

Investment
Lebensversicherung Balance Invest mit Einmalprämie
(ohne Garantieerhöhungsmechanismus)

X X X

Lebensversicherung Balance Invest mit periodischen Prämien X X

Investition in Anlagebaustein Lebensversicherung Comfort Saving X X X

Lebensversicherung Comfort Saving plus X X X

Investition in das Sparguthaben Flex Saving X X X

Prämienreduktion Todesfallversicherungen X X

Erwerbsunfähigkeitsversicherungen X X

Kindervorsorge bei Pflegebedürftigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit X X

Leistungserhöhung Aufgeschobene Privatrenten
(während der Rentenbezugsphase)

X X X

Sofortbeginnende Privatrenten
(während der Rentenbezugsphase)

X X X
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Besondere Bedingungen (BB)
Gebundene Vorsorgeversicherung (Säule 3a)

Inhaltsverzeichnis

1   Geltungsbereich

2   Besonderheiten der gebundenen Vorsorgeversicherung

3   Begünstigung

4   Abtretung und Verpfändung

5   Ablauf und Rückkauf
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5.2   Rückkauf der Versicherung

5.3   Vollständiger Rückkauf der Versicherung

5.4   Vollständiger oder teilweiser Rückkauf der Versicherung für
  Wohneigentum zum Eigenbedarf

5.5   Zustimmung zur Ausrichtung des Rückkaufswertes

5.6   Rückabwicklung
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Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesen Bedingungen beziehen sich in gleicher Weise auf Frauen und Männer.

1. Geltungsbereich

Wenn die Versicherung als gebundene Vorsorgeversicherung abgeschlos-
sen wird, gelten diese Besonderen Bedingungen, die den davon abwei-
chenden Bestimmungen in den Allgemeinen Bedingungen und in den
Zusatzbedingungen vorgehen.

Als gebundene Vorsorgeversicherungen gelten gemäss der Verordnung
über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vor-
sorgeformen (BVV3) diejenigen Lebensversicherungen, die ausschliesslich
und unwiderruflich der Vorsorge dienen und deren Vertragsmodelle von
der Eidgenössischen Steuerverwaltung genehmigt sind.

2. Besonderheiten der gebundenen Vorsorgeversicherung

Der Versicherungsnehmer und die versicherte Person müssen identisch
sein.

Die gebundenen Vorsorgeversicherungen können nur von Personen abge-
schlossen werden, die ein der AHV-Pflicht unterliegendes Erwerbs- oder
Erwerbsersatzeinkommen erzielen.

Die jährliche Prämie darf den gesetzlich vorgesehenen Umfang der steu-
erlichen Abzugsberechtigung nicht übersteigen.

Der steuerliche Abzug der Prämien setzt die Erwerbstätigkeit des Steuer-
pflichtigen voraus. Bei vorübergehendem Unterbruch der Erwerbstätigkeit
(Militärdienst, Arbeitslosigkeit, Krankheit usw.) bleibt die Abzugsberechti-
gung erhalten. Bei Aufgabe der Erwerbstätigkeit entfällt die Möglichkeit
der Prämienzahlung, selbst wenn das für die Ausrichtung von Altersleis-
tungen vorgesehene Schlussalter noch nicht erreicht ist, wie bei vorzeiti-
ger Pensionierung, bei Aufgabe der Erwerbstätigkeit infolge Mutterschaft,
bei 100%-iger Invalidität und fehlender Resterwerbsfähigkeit.

Das Schlussalter wird spätestens am ersten Tag desjenigen Monates
erreicht, in dem der Versicherungsnehmer das ordentliche Rentenalter der
AHV vollendet.

3. Begünstigung

Als Begünstigte sind gemäss BVV3 folgende Personen zugelassen:

a) im Erlebensfall der Versicherungsnehmer,

b) nach dessen Ableben die folgenden Personen in nachstehender
Reihenfolge:

1. der überlebende Ehegatte oder die überlebende eingetragene
Partnerin oder der überlebende eingetragene Partner,

2. die direkten Nachkommen sowie die natürlichen Personen, die
von der verstorbenen Person in erheblichem Masse unterstützt
worden sind, oder die Person, die mit dieser in den letzten fünf
Jahren bis zu ihrem Tod ununterbrochen eine
Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt
eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss,

3. die Eltern,

4. die Geschwister

5. die übrigen Erben.

Der Versicherungsnehmer kann eine oder mehrere begünstigte Personen
unter den in Buchstabe b) Ziffer 2 genannten Begünstigten bestimmen
und deren Ansprüche näher bezeichnen.

Der Versicherungsnehmer hat das Recht, die Reihenfolge der Begüns-
tigten nach Buchstabe b) Ziffern 3 bis 5 zu ändern und deren Ansprüche
näher zu bezeichnen.

Eine vom Versicherungsnehmer errichtete und nicht widerrufene Begünsti-
gungserklärung geht dieser Begünstigungsregelung vor, sofern und soweit
die bei Eintritt des versicherten Ereignisses geltenden gesetzlichen Vorga-
ben gemäss BVV3 eingehalten sind.

4. Abtretung und Verpfändung

Unter Vorbehalt der nachstehenden Bestimmungen kann der Leistungsan-
spruch vor der Fälligkeit weder verpfändet noch abgetreten werden. Es
werden keine Policendarlehen gewährt.

Der Anspruch auf die Altersleistung und auf die versicherte Leistung im
Todesfall sowie der Anspruch bei vorzeitiger Ausrichtung der Altersleis-
tung können zum Erwerb von Wohneigentum für den eigenen Bedarf und
zum Aufschub der Amortisation von darauf lastenden Hypothekardarlehen
verpfändet werden.

Der Anspruch auf die Altersleistung sowie der Anspruch bei vorzeitiger
Ausrichtung der Altersleistung können (ganz oder teilweise) vom Versi-
cherungsnehmer an den Ehegatten abgetreten oder diesem vom Gericht
zugesprochen werden, wenn der Güterstand anders als durch Tod auf-
gelöst wird. Unter denselben Voraussetzungen kann der bei vorzeitiger
Ausrichtung der Altersleistung zu übertragende Betrag auf Verlangen des
Ehegatten zu seinen Gunsten an eine von ihm bezeichnete Einrichtung
der beruflichen Vorsorge (2. Säule) oder der gebundenen Vorsorge über-
wiesen werden. Vorbehalten bleibt die vorzeitige Auszahlung gemäss
Artikel 5.

Absatz 3 gilt sinngemäss bei gerichtlicher Auflösung einer eingetragenen
Partnerschaft, wenn die beiden Partnerinnen oder Partner vereinbart ha-
ben, dass das Vermögen gemäss den Bestimmungen über die Errun-
genschaftsbeteiligung geteilt wird.

5. Ablauf und Rückkauf

5.1 Ablauf der Versicherung

Die Versicherung läuft am in der Police festgehaltenen Datum (Schlussal-
ter) ab.

Die Altersleistung wird spätestens am ersten Tag desjenigen Monates
fällig, in dem der Versicherungsnehmer das ordentliche Rentenalter der
AHV vollendet.

5.2 Rückkauf der Versicherung

Wenn die Versicherung gemäss den Allgemeinen Bedingungen einen
Rückkaufswert aufweist, kann der Versicherungsnehmer vor dem Ablauf
der Versicherung den Rückkauf der Versicherung verlangen. Der Rück-
kauf führt zur vorzeitigen Auflösung der Versicherung im entsprechenden
Umfang und zum Entstehen des Anspruchs auf den Rückkaufswert.
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5.3 Vollständiger Rückkauf der Versicherung

In den nachstehend aufgeführten Fällen wird die Versicherung im Falle
des Rückkaufs vollständig aufgelöst:

a) wenn die Versicherung innerhalb der letzten fünf Jahre vor Errei-
chen des ordentlichen Rentenalters der AHV aufgelöst wird,

b) wenn der Versicherungsnehmer eine ganze Invalidenrente der Eid-
genössischen Invalidenversicherung bezieht und das Invaliditätsri-
siko nicht versichert ist,

c) wenn der Versicherungsnehmer eine selbständige Erwerbstätigkeit
aufnimmt und der obligatorischen beruflichen Vorsorge nicht mehr
untersteht,

d) wenn der Versicherungsnehmer seine bisherige selbständige Er-
werbstätigkeit aufgibt und eine andersartige selbständige Er-
werbstätigkeit aufnimmt,

e) wenn der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz endgültig ausser-
halb der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein verlegt,

f) wenn der Rückkaufswert weniger als die vertragliche Jahresprämie
beträgt,

g) wenn der Versicherungsnehmer den Rückkaufswert für den Ein-
kauf in eine steuerbefreite Vorsorgeeinrichtung oder für eine an-
dere anerkannte Vorsorgeform verwendet.

In den unter den Buchstaben a) bis f) aufgeführten Fällen wird der
Rückkaufswert an den Versicherungsnehmer ausbezahlt, in den unter
Buchstaben c) und d) ausgeführten Fällen jedoch nur, wenn der Rückkauf
innert Jahresfrist verlangt wird. In den unter dem Buchstabe g) aufgeführ-
ten Fällen wird der Rückkaufswert zu Gunsten des Versicherungsnehmers
an die betreffende Einrichtung überwiesen.

5.4 Vollständiger oder teilweiser Rückkauf der Versicherung für
Wohneigentum zum Eigenbedarf

Vor Beginn der letzten fünf Jahre vor Erreichen des ordentlichen Ren-
tenalters der AHV wird die Versicherung im Falle des Rückkaufs teilweise
oder vollständig aufgelöst, wenn der Rückkaufswert verwendet wird für

a) den Erwerb oder die Erstellung von Wohneigentum zum Eigenbe-
darf,

b) die Beteiligung an Wohneigentum zum Eigenbedarf,

c) die Rückzahlung von Hypothekardarlehen an diesem Eigentum.

Der Rückkaufswert wird gegen Vorweis der entsprechenden Belege und
im Einverständnis des Versicherungsnehmers direkt an den Verkäufer,
Ersteller, Darlehensgeber oder an die Berechtigten nach Absatz 1 Buch-
stabe b) ausbezahlt.

5.5 Zustimmung zur Ausrichtung des Rückkaufswertes

Mit Ausnahme der unter Art. 5.3 Buchstaben f) und g) aufgeführten Fälle
ist die Ausrichtung des Rückkaufswertes nur zulässig, wenn der Ehegatte
oder die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Versi-
cherungsnehmers schriftlich zustimmt.

5.6 Rückabwicklung

Werden die einbezahlten Prämien nachträglich von der zuständigen Steu-
erbehörden nicht als abzugsfähige Vorsorgebeiträge anerkannt, kann der
Versicherungsnehmer gegen Einreichung einer Bestätigung der Steuerbe-
hörde im Umfang der nicht anerkannten Prämien einen teilweisen Rück-
kauf der Versicherung und die Auszahlung des entsprechenden Rück-
kaufswerts verlangen.

Bei einer anderweitigen Rückabwicklung besteht ein Anspruch auf Rück-
erstattung der entsprechenden Prämien. Falls die rückerstattungspflichti-
gen Prämien bereits als Vorsorgebeiträge bescheinigt wurden, gilt für die
Rückerstattung Art. 5.3 Buchstabe g) sinngemäss. Andernfalls werden die
rückerstattungspflichtigen Prämien an den Versicherungsnehmer ausbe-
zahlt. Art. 5.5 gilt sinngemäss.

6. Bestimmungen für die anteilgebundene Lebensversicherung

Der Versicherungsnehmer wird beim Abschluss des Vertrages und der
erstmaligen Wahl der Anlage über die verschiedenen von Allianz Suisse
zur Verfügung gestellten Anlagen informiert und auf die damit verbunde-
nen Risiken und Kosten ausdrücklich hingewiesen. Es stehen ihm auch
risikoarme Anlagen zur Verfügung. Der Versicherungsnehmer bestätigt
schriftlich, dass er diese Informationen erhalten hat.

7. Bescheinigung über Vorsorgebeiträge

Prämien werden als Vorsorgebeiträge bescheinigt, sofern diese fällig und
bis spätestens 31. Dezember des entsprechenden Kalenderjahres bei der
Direktion von Allianz Suisse eingegangen sind.

8. Prämienfreistellung und Auflösung der Versicherung

In den nachstehend aufgeführten Fällen wird die Versicherung per Ende
des betreffenden Kalenderjahres im entsprechenden Umfang in eine prä-
mienfreie Versicherung umgewandelt, falls sie gemäss den Allgemeinen
Bedingungen einen Umwandlungswert hat, oder sie wird aufgelöst, falls
sie keinen Umwandlungswert hat:

a) wenn der Versicherungsnehmer die Erwerbstätigkeit vor Erreichen
des Schlussalters aufgibt,

b) wenn der Versicherungsnehmer in einem Kalenderjahr kein der
AHV-Pflicht unterliegendes Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkom-
men erzielt,

c) wenn sich sein Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen in einem
Kalenderjahr so verändert, dass die vereinbarte Jahresprämie den
gesetzlich zulässigen Prozentsatz seines Erwerbseinkommens
übersteigt.

Die Umwandlung oder Auflösung der Versicherung erfolgt nicht, wenn der
Versicherungsnehmer mindestens zu 25% erwerbsunfähig ist und die
Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit mitversichert ist.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, Allianz Suisse rechtzeitig zu
orientieren, wenn ein solcher Fall eingetreten ist. Unterlässt der Versiche-
rungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, wird zusätzlich zur Umwandlung
im Umfang des zu viel bezahlten Teils der Prämie ein Rückkauf vorge-
nommen.



Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft AG

25VLEB034D

Ausgabe 09.2021

Ergänzende Bedingungen für Einmalzahlungen
in der gebundenen Vorsorge (Säule 3a)

Die vorliegenden Bestimmungen ergänzen die Allgemeinen Bedingungen (AB).
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Erläuterungen zu in diesen Ergänzenden Bedingungen verwendeten Begriffen:

Versicherungsgesellschaft Versicherungsgesellschaft ist die Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, nachfolgend Allianz genannt.

Zuzahlung Die Zuzahlung ist der Betrag, den der Versicherungsnehmer im vorgegebenen Rahmen nach seinem Ermessen in eine
kapitalbildende Lebensversicherung mit periodischer Prämienzahlung im Rahmen der gebundenen Vorsorge (Säule 3a)
leistet.

Transfer Transfer ist die Übertragung des Guthabens aus einem Vorsorgekonto oder einer Vorsorgepolice bei einer anderen
Einrichtung der Säule 3a.

Gebundene Vorsorge Die gebundene Vorsorge (Säule 3a) ist Teil des Dreisäulenkonzepts. Steuerpflichtige Erwerbstätige können mit
besonderen steuerlichen Abzugsmöglichkeiten bezüglich der Prämien Selbstvorsorge betreiben. Die Mittel der Vorsorge
müssen ausschliesslich und unwiderruflich der Vorsorge dienen und werden bei Auszahlung voll als Einkommen
besteuert.

Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesen Bedingungen beziehen sich in gleicher Weise auf Frauen und Männer.

1. Geltungsbereich

Diese Ergänzenden Bedingungen regeln die Einmalzahlungen in eine
prämienpflichtige kapitalbildende Lebensversicherung mit periodischer
Prämienzahlung im Rahmen der gebundenen Vorsorge (Säule 3a).

Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes in den Ergänzenden Bedingun-
gen vereinbart ist, gelten die Allgemeinen Bedingungen.

2. Einmalzahlungen

Als Einmalzahlungen gelten:
_

die Zahlungen, die durch den Versicherungsnehmer geleistet werden
(Zuzahlung) und

_
die Übertragung von Vorsorgegeldern des Versicherungsnehmers aus
einer anderen Einrichtung der Säule 3a (Transfer).

Die Einmalzahlungen richten sich nach den Eigenschaften der Hauptversi-
cherung der prämienpflichtigen kapitalbildenden Lebensversicherung, in
die die Einmalzahlung erfolgen soll.

Die für die Einmalzahlungen anwendbaren Tarife und technischen Zins-
sätze weichen jedoch von den für die Hauptversicherung massgebenden
Tarifen ab. Für die Zuzahlungen und den Transfer können zudem je
separate Tarife angewendet werden.

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der periodischen Prämien in
Verzug oder handelt es sich im Zeitpunkt der Zahlung bei der betreffen-
den kapitalbildenden Lebensversicherung um eine prämienfreie oder um
eine vollständige oder teilweise prämienbefreite Versicherung, sind Ein-
malzahlungen nicht möglich.

3. Zuzahlung

3.1 Zeitpunkt

Die Zuzahlung kann per Vertragsbeginn erfolgen, falls eine monatliche,
vierteljährliche oder halbjährliche Prämienzahlung vereinbart ist. In diesem
Fall kann der Versicherungsnehmer bei unterjährigem Vertragsabschluss
die Differenz zwischen der Summe der im betreffenden Kalenderjahr
fälligen Prämien und der gesamten Jahresprämie als Zuzahlung einzah-
len. Die vereinbarte Jahresprämie bleibt unverändert.

Die Zuzahlung kann auch während der Vertragslaufzeit erfolgen. Der
Versicherungsnehmer kann nebst der vereinbarten Prämie eine oder meh-
rere Zuzahlungen pro Kalenderjahr leisten.

Zuzahlungen im Kalenderjahr des Ablaufs der Versicherung sind nicht
möglich.

3.2 Umfang und Grenzen

Der Maximalbetrag der Zuzahlungen pro Kalenderjahr darf zusammen mit
der vereinbarten Prämienzahlung den maximal abzugsfähigen Betrag im
Rahmen der gebundenen Vorsorge nicht überschreiten. Allfällige zusätzli-
che Beiträge an die Säule 3a reduzieren diesen Maximalbetrag im ent-
sprechenden Umfang. Die Allianz Suisse kann einen Mindestbetrag pro
Zuzahlung festlegen.

Allfällige Zuzahlungen müssen spätestens bis zehn Tage vor dem Wir-
kungsdatum eines allfälligen Rückkaufs der Versicherung bei der Direktion
der Allianz Suisse eingehen.
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3.3 Versicherte Leistungen

Durch eine Zuzahlung erhöhen sich, falls versichert, das Kapital im Erle-
bensfall und, falls versichert, die Leistungen im Todesfall der Hauptversi-
cherung per Wirkungsdatum der Erhöhung. Deckungseinschränkungen in
der Hauptversicherung gelten für die Erhöhung auch. Die Erhöhung der
Leistungen erfolgt gemäss dem für Zuzahlungen am Wirkungsdatum der
Erhöhung massgebenden Tarif.

3.4 Kosten

Bei Zuzahlungen werden gemäss dem massgebenden Tarif Abschluss-
und Verwaltungskosten erhoben. Die Ausgabewerte von Fonds enthalten
zudem gesetzliche Abgaben sowie von der Allianz Suisse oder Dritten
erhobene Spesen und Kommissionen.

3.5 Vorgehen bei Zuzahlung während der Vertragslaufzeit

Wenn der Versicherungsnehmer eine Zuzahlung leisten möchte, teilt er
dies der Allianz Suisse mit. Die Allianz Suisse unterbreitet dem Versiche-
rungsnehmer mittels eines Informationsschreibens indikative Angaben zur
möglichen Höhe der Zuzahlung und der versicherten Leistungen und legt
einen Einzahlungsschein bei.

Wird die geleistete Zuzahlung von der Allianz Suisse angenommen, er-
folgt die Erhöhung, auf den Monatsersten nach Eingang des Zuzahlungs-
betrages (Wirkungsdatum der Erhöhung). Danach stellt die Allianz Suisse
die neue Police mit den versicherten Leistungen dem Versicherungsneh-
mer zu.

Die Allianz Suisse kann die Zuzahlung auch nach Eingang des Zuzah-
lungsbetrages ohne Begründung ablehnen. In diesem Fall zahlt sie den
geleisteten Zuzahlungsbetrag ohne Zinsen innert zehn Tagen an den
Versicherungsnehmer zurück.

4. Transfer

4.1 Zeitpunkt

Der Versicherungsnehmer kann sein Guthaben aus einem Vorsorgekonto
oder einer Vorsorgepolice bei einer anderen Einrichtung der Säule 3a in
die bestehende prämienpflichtige Lebensversicherung bei der Allianz Suis-
se transferieren.

Vor dem Transfer muss das Vorsorgekonto oder die Vorsorgepolice bei
der anderen Einrichtung der Säule 3a vollständig aufgelöst werden. Teil-
übertragungen eines Guthabens aus einem Vorsorgekonto oder einer
Vorsorgepolice sind ausgeschlossen.

4.2 Umfang und Grenzen

Die Allianz kann einen Mindestbetrag pro Transfer festlegen.

Innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erreichen des ordentlichen Rentenal-
ters der AHV ist ein Transfer nicht mehr möglich.

4.3 Versicherte Leistungen

Durch einen Transfer erhöhen sich, falls versichert, das Kapital im Erle-
bensfall und, falls versichert, die Leistungen im Todesfall der Hauptversi-
cherung per Wirkungsdatum der Erhöhung. Deckungseinschränkungen in
der Hauptversicherung gelten für die Erhöhung auch.

Die Erhöhung der Leistungen erfolgt gemäss dem für den Transfer am
Wirkungsdatum der Erhöhung massgebenden Tarif.

4.4 Kosten

Bei einem Transfer werden gemäss dem massgebenden Tarif Verwal-
tungskosten erhoben. Die Ausgabewerte von Fonds enthalten zudem ge-
setzliche Abgaben sowie von der Allianz Suisse oder Dritten allfällig
erhobene Spesen und Kommissionen.

4.5 Vorgehen

Wenn der Versicherungsnehmer einen Transfer wünscht, teilt er dies der
Allianz Suisse unter Angabe des zu transferierenden Vorsorgeguthabens
mit. Die Allianz Suisse gibt dem Versicherungsnehmer mittels eines Infor-
mationsschreibens gestützt auf die erhaltenen Angaben die Höhe der
versicherten Leistungen bekannt und stellt ihm eine Bestätigung über die
bei Allianz Suisse bestehende Lebensversicherung, in die die Vorsorge-
gelder zu transferieren sind, zu Händen der anderen Einrichtung der
Säule 3a zur Verfügung.

Wird der überwiesene Transferbetrag von Allianz Suisse angenommen,
erfolgt die Erhöhung, falls versichert, des Kapitals im Erlebensfall und,
falls versichert, der Leistung im Todesfall auf den Monatsersten nach
Eingang des Transferbetrages (Wirkungsdatum der Erhöhung), sofern der
Allianz Suisse in diesem Zeitpunkt eine Bestätigung seitens der anderen
Einrichtung über die vollständige Auflösung des Vorsorgekontos oder der
Vorsorgepolice vorliegt. Danach stellt die Allianz Suisse die neue Police
mit den versicherten Leistungen dem Versicherungsnehmer zu.

Die Allianz Suisse kann den Transfer auch nach Eingang des Transferbe-
trages ohne Begründung ablehnen. In diesem Fall zahlt sie den übertra-
genen Transferbetrag ohne Zinsen an eine vom Versicherungsnehmer zu
bezeichnende Einrichtung der Säule 3a zurück.

5. Abfindungswerte von aus Einmalzahlungen finanzierten
Versicherungsteilen

5.1 Rückkaufswert

Bei garantierten Versicherungsleistungen, die mit einer Einmalzahlung
finanziert wurden, entspricht der Rückkaufswert der entsprechenden In-
ventardeckungsrückstellung, vermindert um den Abzug für das Zinsrisiko.

Zur Berechnung des Zinsrisikoabzugs wird ein Satz A und ein Satz B
berechnet. Der Satz A ist der im Zeitpunkt der Zuzahlung massgebende
Kapitalmarktsatz, der in diesem Zeitpunkt für die verbleibende Dauer bis
zum vertraglichen Ablaufdatum massgebend ist. Der Satz B ist gleich dem
im Rückkaufszeitpunkt massgebende Kapitalmarktsatz für die restliche
Dauer bis zum vertraglichen Ablaufdatum.

Bei mehreren Einmalzahlungen wird ein aufgrund der Höhe der jeweiligen
Einmalzahlungen gewichteter Durchschnitt der jeweiligen Kapitalmarktsät-
ze gebildet. Ist der im Rückkaufszeitpunkt geltende Satz B kleiner oder
gleich dem Satz A entsteht kein Zinsrisikoabzug. Ist der im Rückkaufszeit-
punkt geltende Satz B grösser als der Satz A entsteht ein Zinsrisikoab-
zug. Zur Berechnung des Rückkaufswerts wird die Inventardeckungs-
rückstellung für die restliche Dauer bis zum vertraglichen Ablaufdatum mit
dem Satz A aufgezinst und diese aufgezinste Summe mit dem Satz B
abgezinst.

Der Zinsrisikoabzug beträgt maximal 20% der aus Einmalzahlungen finan-
zierten Inventardeckungsrückstellung.

5.2 Umwandlungswert

Sofern die Hauptversicherung nach einer Einmalzahlung einen Umwand-
lungswert hat, kann der Versicherungsnehmer schriftlich verlangen, dass
die Hauptversicherung ganz oder teilweise prämienfrei gestellt wird. Die
garantierten Versicherungsleistungen werden entsprechend angepasst.

Die Hauptversicherung hat erst dann einen Umwandlungswert, wenn der
periodisch finanzierte Teil und der aus Einmalzahlungen finanzierte Teil in
der Summe einen positiven Umwandlungswert haben. Hat der periodisch
finanzierte Teil noch keinen Umwandlungswert, wird der aus Einmalzah-
lungen finanzierte Teil proportional zu den Deckungskapitalien der Einmal-
zahlungen reduziert bis in der Summe ein positiver Umwandlungswert
resultiert.

Diese Bestimmung gilt auch bei einer Prämienfreistellung infolge Prämien-
zahlungsverzug.

6. Überschussbeteiligung

Die mit den Einmalzahlungen ergänzte Lebensversicherung ist an den
Überschüssen der Allianz Suisse beteiligt.

Die Verwendung der Überschüsse aus der durch Einmalzahlungen er-
gänzten Lebensversicherung richtet sich nach der Überschussverwendung
der Hauptversicherung.

Massgebend sind im Übrigen die Ergänzenden Bedingungen zur Über-
schussbeteiligung.

7. Bescheinigung über Vorsorgebeiträge

Zuzahlungen werden als Vorsorgebeiträge bescheinigt, sofern diese fällig
und bis spätestens 31. Dezember des entsprechenden Kalenderjahres bei
der Direktion von Allianz Suisse eingegangen sind.

8. Produktspezifische Bestimmungen

8.1 Comfort Saving Plus

Bei der Ausprägung Comfort Saving Plus werden Einmalzahlungen nicht
in den «Anlagebaustein aus Zusatzprämie», sondern vollumfänglich in den
garantierten Sparteil investiert.

8.2 Balance Invest

Der Garantielevel der Einmalzahlungen orientiert sich am Garantielevel
der Hauptversicherung, beträgt jedoch maximal 90%.

8.3 Anteilgebundene Lebensversicherung

Wurde ein garantiertes Erlebensfallkapital vereinbart, sind Einmalzahlun-
gen nicht möglich.
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Ergänzende Bedingungen zu Lebensversicherungen mit
Anlagen in Fonds

Die vorliegenden Bestimmungen ergänzen die Allgemeinen Bedingungen (AB).
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Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesen Bedingungen beziehen sich in gleicher Weise auf Frauen und Männer.

1. Geltungsbereich

Die Ergänzenden Bedingungen (EB LV mit Fondsanlage) gelten für gewis-
se von der Allianz Suisse bestimmte Arten von Lebensversicherungen, die
ganz oder teilweise an die Wertentwicklung von einzelnen Fonds oder
eines Fondsportfolios gebunden sind, ohne dass die jeweilige Art der
betreffenden Lebensversicherung geändert wird.

Die Bestimmungen in diesen Ergänzenden Bedingungen regeln die Ein-
zelheiten der «Anlage in ein Fondsportfolio» und den Wechsel von der
«Anlage in ein Fondsportfolio» in eine «Anlage mit individueller Fondsaus-
wahl». Sie ergänzen die Bestimmungen in den Allgemeinen Bedingungen
zum Vertrag des Versicherungsnehmers.

Die Einzelheiten der «Anlage mit individueller Fondsauswahl» sind in den
auf den Vertrag des Versicherungsnehmers anwendbaren allgemeinen
Bedingungen geregelt. Die Bestimmungen in diesen Ergänzenden Bedin-
gungen regeln den Wechsel von der «Anlage mit individueller Fondsaus-
wahl» in eine «Anlage in ein Fondsportfolio».

Bestimmungen in diesen Ergänzenden Bedingungen, die von den Bestim-
mungen in den Allgemeinen Bedingungen abweichen, gehen vor.

2. Art der Anlage in Fonds

Der Versicherungsnehmer muss sich entweder für die «Anlage mit indivi-
dueller Fondsauswahl» oder für die «Anlage in ein Fondsportfolio» ent-
scheiden. Die gleichzeitige Kombination von beiden Arten der Anlage im
gleichen Vertrag ist nicht möglich.

Der Versicherungsnehmer trägt sowohl bei der «Anlage mit individueller
Fondsauswahl» als auch bei der «Anlage in ein Fondsportfolio» die Risi-
ken, die mit der Anlage in Fonds verbunden sind.

So können der Preis, Wert und Ertrag der Fondsanlage fallen. Zusätzlich
können mit einer solchen Anlage Bonitätsrisiken, Gegenparteirisiken,
Währungsrisiken, Zinsrisiken etc. verbunden sein. Die Wertentwicklung
oder die Ausschüttungen einer Anlage in der Vergangenheit bieten keine
Gewähr und sind keine verlässlichen Indikatoren für die Zukunft. Die
Fondsanlage unterliegt der Volatilität der zugrunde liegenden Fonds.

3. Anlage mit individueller Fondsauswahl

Bei der individuellen Fondsauswahl steht dem Versicherungsnehmer für
die Investition eine Palette von einzelnen Fonds (Fondspalette) zur Verfü-
gung, die von Allianz Suisse bestimmt wird. Der Versicherungsnehmer
wählt daraus die Fonds selbst aus und kann somit die Anlage selbst
seiner Risikoneigung und Risikofähigkeit anpassen.

4. Anlage in ein Fondsportfolio

Bei der «Anlage in ein Fondsportfolio» steht dem Versicherungsnehmer
für die Investition eine Auswahl von verschiedenen Fondsportfolios zur
Verfügung, die pro Anlagestrategie von Allianz Suisse bestimmt wird.
Dem Versicherungsnehmer wird aus den von Allianz Suisse zur Verfü-
gung gestellten Fondsportfolios dasjenige Fondsportfolio zugeteilt, das der
für ihn ermittelten Anlagestrategie entspricht. Stehen pro Anlagestrategie
mehrere Fondsportfolios zur Verfügung, wird das Fondsportfolio gemäss
der vom Versicherungsnehmer getroffenen Wahl zugeteilt.

Der in das Fondsportfolio investierte Betrag (Investitionsbetrag) bestimmt
sich aus dem Sparteil der Prämie, abzüglich eines prozentualen Abzugs
auf diesem Sparteil der Prämie (Investitionsabzug). Der prozentuale Ab-
zug wird von Allianz Suisse bestimmt und wird auf der Webseite von
Allianz Suisse publiziert.

Der Versicherungsnehmer entscheidet sich lediglich für die Anlagestrate-
gie. Die einzelnen Fonds (Zielfonds) werden entsprechend der dem ge-
wählten Fondsportfolio unterlegten Anlagestrategie gemäss Ziffer 6.1 aus-
schliesslich von der Allianz Suisse bestimmt.

Andere Rechte in Bezug auf die «Anlage in ein Fondsportfolio» stehen
dem Versicherungsnehmer nicht zu.

5. Änderungen innerhalb der Anlageart und Umstellung der Anlageart

5.1 Änderungen innerhalb der «Anlage mit individueller Fondsaus-
wahl»

Bei der «Anlage mit individueller Fondsauswahl» kann der Versicherungs-
nehmer im Rahmen der auf den Vertrag des Versicherungsnehmers an-
wendbaren allgemeinen Bedingungen innerhalb der Fondspalette sowohl
die Änderung der Fondsaufteilung (Fondsmix) für zukünftige Investitionen
als auch die Umschichtung des vorhandenen Fondsguthabens (Fondsswit-
ch) verlangen.

5.2 Umstellung der «Anlage mit individueller Fondsauswahl» auf die
«Anlage in ein Fondsportfolio»

Der Versicherungsnehmer kann die vollständige Umstellung der «Anlage
mit individueller Fondsauswahl» auf die «Anlage in ein Fondsportfolio»
unter der Bedingung verlangen, dass vor der Umstellung die entsprechen-
de aktuelle Anlagestrategie ermittelt wurde.

Bei der Umstellung wird das Fondsguthaben im Rahmen der auf den
Vertrag des Versicherungsnehmers anwendbaren allgemeinen Bedingun-
gen veräussert und der Erlös wird entsprechend dem Fondsportfolio neu
investiert, das dem Versicherungsnehmer aufgrund der ermittelten Anlage-
strategie zugeteilt wird.

Die Umstellung erfolgt innerhalb von fünf Arbeitstagen nachdem das
Begehren des Versicherungsnehmers bei Allianz Suisse eingegangen ist.
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5.3 Wechsel innerhalb der «Anlage in ein Fondsportfolio»

Bei der «Anlage in ein Fondsportfolio» kann der Versicherungsnehmer
den vollständigen Wechsel vom bisherigen Fondsportfolio in ein anderes
der von Allianz Suisse zur Verfügung gestellten Fondsportfolios (Portfo-
liowechsel) unter der Bedingung verlangen, dass dieses Fondsportfolio
der für ihn ermittelten aktuellen Anlagestrategie entspricht.

Beim Portfoliowechsel wird der aktuelle Wert der dem Vertrag zugeteilten
Beteiligungseinheiten am bisherigen Fondsportfolio ermittelt. Entspre-
chend diesem Wert werden dem Vertrag des Versicherungsnehmers in
Anwendung von Ziffer 6.3 Beteiligungseinheiten am neuen Fondsportfolio
zugeordnet. Der Wechsel erfolgt innerhalb von fünf Arbeitstagen nachdem
das Begehren des Versicherungsnehmers bei Allianz Suisse eingegangen
ist.

5.4 Umstellung der «Anlage in ein Fondsportfolio» auf die «Anlage
mit individueller Fondsauswahl»

Der Versicherungsnehmer kann die vollständige Umstellung der «Anlage
in ein Fondsportfolio» auf eine «Anlage mit individueller Fondsauswahl»
verlangen.

Bei der Umstellung wird der aktuelle Wert der dem Vertrag zugeteilten
Beteiligungseinheiten am bisherigen Fondsportfolio ermittelt. Entspre-
chend diesem Wert werden von Allianz Suisse im Rahmen der auf den
Vertrag des Versicherungsnehmers anwendbaren allgemeinen Bedingun-
gen Anteile an den vom Versicherungsnehmer aus der von Allianz Suisse
zur Verfügung gestellten Fondspalette ausgewählten Fonds erworben. Die
Umstellung erfolgt innerhalb von fünf Arbeitstagen nachdem das Begeh-
ren des Versicherungsnehmers bei Allianz Suisse eingegangen ist.

5.5 Allgemeine Bestimmungen zur Änderung und Umstellung

Umstellungen der Anlageart und Portfoliowechsel beziehen sich immer
sowohl auf die zukünftigen Investitionen als auch auf das gesamte Gutha-
ben und sämtliche Beteiligungseinheiten des Vertrages.

Die gleichzeitige Kombination der «Anlage mit individueller Fondsaus-
wahl» mit der «Anlage in ein Fondsportfolio» oder von mehreren Fond-
sportfolios im gleichen Vertrag ist nicht möglich.

Die Änderungs-, Umschichtungs- und Umstellungsbegehren sowie Begeh-
ren für den Portfoliowechsel sind nur gültig, wenn sie schriftlich an die
Direktion der Allianz Suisse gestellt werden.

6. Weitere Bestimmungen zur «Anlage in ein Fondsportfolio»

6.1 Festlegung der Zusammensetzung des Fondsportfolios und Port-
foliomanagement

Die Allianz Suisse legt fest, welche Fondsportfolios zur Auswahl stehen,
und welche Anlagestrategie die jeweiligen Fondsportfolios verfolgen.

Im Rahmen der jeweiligen Anlagestrategie legt die Allianz Suisse fest,
welche Fonds (Zielfonds) den einzelnen Fondsportfolios unterlegt sind.

Die prozentualen Anteile der Zielfonds (Allokation) innerhalb des jeweili-
gen Fondsportfolios werden durch Allianz Suisse bestimmt. Grundlage für
den prozentualen Anteil ist der Wert des einzelnen Zielfonds pro Beteili-
gungseinheit.

Die Zusammensetzung der einzelnen Fondsportfolios wird von Allianz
Suisse entsprechend der jeweiligen Anlagestrategie des einzelnen Fond-
sportfolios laufend überwacht.

In der Regel werden jeweils quartalsweise die Zusammensetzungen der
Fondsportfolios mit den Zielfonds und deren prozentuale Anteile neu
festgelegt (Reallokation). Die Zielfonds können auch ganz ausgetauscht
werden.

Bei jeder Reallokation wird die Anzahl der Anteile an einem Zielfonds
durch Allianz Suisse neu festgelegt, indem die Zielfonds innerhalb des
Fondsportfolios definiert und die prozentualen Anteile der Zielfonds (Allo-
kationsanteile) neu festgelegt werden.

Zudem ist Allianz Suisse berechtigt, aber nicht verpflichtet jederzeit eine
Reallokation vorzunehmen, sofern es zur Umsetzung der für das Fond-
sportfolio massgebenden Anlagestrategie dienlich ist.

Allianz Suisse kann all diese Tätigkeiten einem oder mehreren von ihr
beauftragten Dritten übertragen.

Dem Versicherungsnehmer stehen bei der Festlegung der Zusammenset-
zung der Fondsportfolios und im Zusammenhang mit dem Portfoliomana-
gement zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Instruktions- oder Mitwirkungs-
rechte zu.

6.2 Wert einer Beteiligungseinheit des Fondsportfolios

Im Zeitpunkt der erstmaligen Allokation hat jedes Fondsportfolio den Aus-
gangswert von CHF 100.-. Dieser Ausgangswert bildet den erstmaligen
Wert einer Beteiligungseinheit.

Dieser Ausgangswert bestimmt entsprechend der im Rahmen der erst-
maligen Allokation durch Allianz Suisse festgelegten prozentualen Anteile
der Zielfonds die Anzahl Anteile der einzelnen Zielfonds (ZF), die dem
entsprechenden Fondsportfolios unterlegt sind, und zwar nach folgender
Formel:

[Allokationsanteil ZF] × [Ausgangswert]

Anzahl Anteile ZF =

Anteilswert ZF

Da der aktuelle Anteilswert (NAV pro Anteil) der einzelnen Zielfonds
Schwankungen an der Börse unterliegt, verändern sich sowohl die pro-
zentualen Anteile der Zielfonds an einer Beteiligungseinheit, wie auch der
Wert einer Beteiligungseinheit börsentäglich.

Der prozentuale Anteil eines Zielfonds (ZF) an einer Beteiligungseinheit
(Allokationsanteil) berechnet sich wie folgt:

[Anzahl Anteile ZF] ×[Anteilswert ZF]

Allokationsanteil ZF =

aktueller Wert der Beteiligungseinheit

Der Wert einer Beteiligungseinheit des Fondsportfolios entspricht der
Summe aller im Rahmen der Allokation oder Reallokation einer Beteili-
gungseinheit zugewiesenen Anteile an den einzelnen Zielfonds, multipli-
ziert mit deren jeweiligen aktuellen Anteilswerten (NAV pro Anteil) abzüg-
lich der anteiligen Kostenpauschale gemäss Ziffer 6.4.

Der Wert einer Beteiligungseinheit des Fondsportfolios wird periodisch auf
der Webseite von Allianz Suisse publiziert.

6.3 Beteiligung des Vertrages an der Wertentwicklung des Fondsport-
folios

Mit jeder Investition werden dem Versicherungsvertrag die entsprechende
Anzahl Beteiligungseinheiten am jeweiligen Fondsportfolio zugeordnet.

Die Anzahl der mit einer Investition dem Versicherungsvertrag (neu) zuge-
ordneten Beteiligungseinheiten berechnet sich aus dem Investitionsbetrag,
dividiert durch den aktuellen Wert einer Beteiligungseinheit des jeweiligen
Fondsportfolios im Zeitpunkt der Investition.

Der aktuelle Wert der dem Versicherungsvertrag zugeordneten Anlage
berechnet sich somit aus der Anzahl Beteiligungseinheiten, multipliziert
mit dem aktuellen Wert einer Beteiligungseinheit gemäss Ziffer 6.2.

6.4 Kosten für das Portfoliomanagement

Allianz Suisse belastet den Fondsportfolios täglich pro rata temporis die
durch Allianz Suisse bestimmte prozentuale Kostenpauschale für das
Portfoliomanagement.

Die Kostenpauschale orientiert sich an den Marktgegebenheiten und wird
auf der Webseite von Allianz Suisse publiziert.

6.5 Erhöhungen von Investitionsabzug und Kostenpauschale für das
Portfoliomanagement

Allfällige Erhöhungen des Investitionsabzugs und der Kostenpauschale
werden spätestens sechs Wochen vor deren Wirksamwerden auf der
Webseite der Allianz Suisse publiziert.

Wenn der Versicherungsnehmer beim Wirksamwerden der Erhöhung in
der «Anlage in ein Fondsportfolio» verbleibt, gilt die Erhöhung als von ihm
genehmigt.


